
 

 

Gesetz- und Verordnungsblatt 

für das Land Brandenburg 

Teil II – Verordnungen 

30. Jahrgang Potsdam, den 15. Juli 2019 Nummer 50 

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten  

und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung als Naturpark 

„Märkische Schweiz“  

Vom 26. Juni 2019 

Auf Grund des § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 42 Absatz 2 Satz 3 des Brandenburgischen Naturschutzausführungs-

gesetzes vom 21. Januar 2013 (GVBl. I Nr. 3) sowie in Verbindung mit § 4 Absatz 1 der Naturschutzzuständigkeits-

verordnung vom 27. Mai 2013 (GVBl. II Nr. 43) verordnet der Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Land-

wirtschaft: 

Artikel 1 

Die Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler  

Bedeutung als Naturpark „Märkische Schweiz“ vom 12. September 1990 (GBl. SDr. Nr. 1479), die durch Artikel 3 der 

Verordnung vom 19. Mai 2014 (GVBl. II Nr. 28) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1 

Festsetzung 

In dem in § 2 näher bezeichneten Umfang werden im Landkreis Märkisch-Oderland im Bereich der Märkischen 

Schweiz Naturschutzgebiete von zentraler Bedeutung und ein Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung als 

Naturpark „Märkische Schweiz“ festgesetzt.“ 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Zur räumlichen Einordnung ist dieser Verordnung eine Übersichtskarte im Maßstab 1 : 40 000 als Anlage 3 

beigefügt.“ 

b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

(2) „ Die Grenze des Naturparkes, der Naturschutzgebiete und der Ortslagen gemäß § 6 Absatz 1b sowie die 

Kennzeichnung der Schutzzonen sind in den in Anlage 1 dieser Verordnung aufgeführten topografischen 

Karten und Liegenschaftskarten mit ununterbrochener Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand 

dieser Linie. Die in Anlage 1 Nummer 1 aufgeführten topografischen Karten im Maßstab 1 : 10 000 mit den 

Blattnummern 1 bis 15 sind maßgeblich für die Grenze des Naturparks und der Naturschutzgebiete. Die 



 

maßgebliche Grenze der Ortslagen gemäß § 6 Absatz 1b ist in den in Anlage 1 Nummer 2 aufgeführten  

53 Liegenschaftskarten mit den Blattnummern 1 bis 53 dargestellt. Eine Blattschnittübersicht über die  

Liegenschaftskarten mit den Blattnummern 1 bis 53 ist in Anlage 1 Nummer 3 aufgeführt. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann bei dem für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Fach-

ministerium des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam, beim Landkreis Märkisch-

Oderland, untere Naturschutzbehörde, sowie bei der Naturparkverwaltung von jedermann während der 

Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden.“ 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Die Flächen der Schutzzone II werden als Naturschutzgebiete von zentraler Bedeutung ausgewiesen. 

Nachfolgende Gebiete gehören zur Schutzzone II: 

1. Naturschutzgebiet „Stobbertal“; 

2. Naturschutzgebiet „Klobichsee“; 

3. Naturschutzgebiet „Ruhlsdorfer Bruch“; 

4. Naturschutzgebiet „Gumnitz und Großer Schlagenthinsee“; 

5. Naturschutzgebiet „Gartzsee“; 

6. Naturschutzgebiet „Tiergarten“.“ 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

2. „ Gebäude und bauliche Anlagen, auch solche, die einer bauaufsichtlichen Genehmigung nicht  

bedürfen, ohne Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde zu errichten oder wesentlich 

zu ändern. 

Ausgenommen sind die in Anlage 2 aufgeführten Gebäude und baulichen Anlagen im Haus- und 

Hofbereich, in Hausgärten und auf Camping- und Wochenendhausplätzen,“. 

bb) In den Nummern 3, 4 und 6 wird das Wort „Naturparkverwaltung“ durch die Wörter „zuständigen  

Naturschutzbehörde“ ersetzt. 

cc) Nach Nummer 6 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Genehmigung nach den Nummern 2, 3, 4 und 6 ist zu erteilen, wenn die beabsichtigte Handlung 

dem Schutzzweck nicht oder nur unerheblich zuwiderläuft.“ 

b) Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt: 

„(1b) Absatz 1 Nummer 1 bis 4 gilt nicht für die in den Karten gemäß § 2 dargestellten Ortslagen im Natur-

park „Märkische Schweiz“.“ 

5. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird das Wort „Naturparkverwaltung“ durch die Wörter „zuständigen Naturschutzbehörde“  

ersetzt. 
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b) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

4. „ die den in § 5 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes und in § 2 des Brandenburgischen Natur-

schutzausführungsgesetzes genannten Grundsätzen der guten fachlichen Praxis entsprechende  

landwirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen, soweit in  

dem gemäß § 5 Absatz 3 zu erstellenden Pflege- und Entwicklungsplan nicht etwas anderes vor-

gesehen ist,“. 

c) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

d) Folgende Nummern 6 und 7 werden angefügt: 

„6. die im Sinne des § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes und des § 78 des Brandenburgischen Wasser-

gesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer, soweit sie dem in § 3 aufgeführten Schutz-

zweck nicht entgegensteht. Die Maßnahmen können durch einen abgestimmten Unterhaltungsplan  

dokumentiert werden, 

7. die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem 

öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege. Die untere Naturschutzbehörde ist rechtzeitig 

mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung zu beteiligen.“ 

6. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 

Befreiungen 

Von den Verboten des § 6 kann auf Antrag im Einzelfall durch die zuständige Naturschutzbehörde gemäß § 67 des 

Bundesnaturschutzgesetzes Befreiung gewährt werden.“ 

7. § 9 wird aufgehoben. 

8. Die bisherigen §§ 10 bis 12 werden die §§ 9 bis 11. 

9. Die Anlage wird durch die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtlichen Anlagen 1 bis 3 ersetzt. 

Artikel 2 

Eine Verletzung der in § 9 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes genannten Verfahrens- und Form-

vorschriften kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach ihrem Inkrafttreten schriftlich unter Angabe 

der verletzten Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, gegenüber dem für Naturschutz 

und Landschaftspflege zuständigen Fachministerium geltend gemacht werden. Das Gleiche gilt für Mängel bei der  

Prüfung der Erforderlichkeit der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur dann 

beachtlich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind und die Mängel in der 

Abwägung innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung unter den in Satz 1 genannten Voraus-

setzungen geltend gemacht worden sind. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Potsdam, den 26. Juni 2019 

Der Minister für Ländliche Entwicklung,  

Umwelt und Landwirtschaft 

Jörg Vogelsänger 
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